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1. Annahme der Tagesordnung   

Die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten hat die in Dokument 

ST 5089/23 wiedergegebene Tagesordnung angenommen. 

2. Beschluss der Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten zur Ernennung einer Richterin am Gericht 

Annahme 

 
15369/22 

15345/22 

15342/22 

Die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten haben beschlossen, folgende Person erneut 

zur Richterin am Gericht zu ernennen: 

− Frau Beatrix Ricziová. 

Diese Ernennung betrifft eine Amtszeit, die am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses 

beginnt und am 31. August 2028 endet. 

Der Wortlaut des Beschlusses ist in Dokument ST 15345/22 wiedergegeben. 

3. Protokoll der Konferenz der Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten vom 20. Juli 2022 

Billigung 

 
11557/22 

+ COR 1 (fr) 

Die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten hat das Protokoll über ihre 

letzte Tagung vom 20. Juli 2022 in der Fassung des Dokuments ST 11557/22 gebilligt. 
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